
 

Förderverein der  Polnischen Schule am Generalkonsulat in Hamburg e.V. 

 

Aleksandra Endemann   •   Kaemmererufer 16   •   D-22303 Hamburg   •   Tel. 0176-24-166-366   •  Email: verein.ps@gmx.de 

 Hamburger Volksbank • IBAN: DE 12 2019 0003 0051 0017 05 

 

Eingetragen unter VR 20585 am Amtsgericht Hamburg 

 

 
Beitrittserklärung 

Name , Vorname:__________________________________________ 

Vorname des Kindes:_______________________________________ 

Straße, Nr.:______________________________________________ 

PLZ, Ort:________________________________________________ 

Tel:  ___________________________________________________ 

E-Mail__________________________________________________ 

 

  Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Förderverein der Polnischen Schule am Generalkonsulat im 
Hamburg e.V.  

Ich werde einen Beitrag von __________________(mind. 40,00 €)  pro Schuljahr zahlen; 

erstmals ab ____________ 

Zusätzlich ist für die Erstanmeldung jedes Kindes in die Schule ein Betrag in Höhe von 130,00 € zu zahlen. 

 

Zum Datenschutz: Der Vorstand des Fördervereins versichert Ihnen, dass personenbezogene Daten nicht 
an Dritte weitergegeben werden. Für unsere Mitteilungen nutzen wir die E-Mail-Adressen nur für die 
Zwecke des Fördervereins unter Berücksichtigung der EU-DSGVO. Sollten Sie in Zukunft keine 
Mitteilungen mehr von unserer Seite erhalten wollen, senden Sie bitte eine E-Mail an: verein.ps@gmx.de. 
Wir werden die von Ihnen gespeicherten Daten dann umgehend löschen. Auf Anfrage geben wir auch 
gerne Auskunft darüber, welche personenbezogenen Daten bei uns gespeichert sind. Weitere 
Informationen entnehmen Sie unserer Internetseite. 

 

 Hiermit kündige ich meine Mitgliedschaft zum _______________. (Die Mitgliedschaft endet nicht 
automatisch mit Ablauf der Schulzeit meines Kindes, sondern muss mit Frist von drei Monaten schriftlich 
beim Vorstand gekündigt werden.) 

 

 

Datum____________              Unterschrift des Mitglieds:______________________ 

 

Hinweis: Bis zu einem Beitrag in Höhe von 200 EUR gilt der Kontoauszug (der den Hinweis auf die Steuerbegünstigung 
enthält (§50 ESDV)) bei der Steuererklärung dem Finanzamt als Zuwendungsbescheinigung. Wird dennoch eine solche 
gewünscht oder übersteigt der Beitrag die Höhe von 200 EUR, bekommt man diese auf Anforderung beim 
Vereinsvorstand.  


